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Veranstaltung / Aktion:  

Datum:  

Hinweis: Der Sicherheits-Check soll ehrenamtlich Mitarbeitenden helfen, mögliche Gefahren zu erkennen und erforderliche 
Schutzmaßnahmen umzusetzen. Eine Handlungsanleitung, in der die Vorgehensweise ausführlich beschrieben ist, findet man im Bistums-
handbuch. 

 

Wer koordiniert und überwacht die Veranstaltung / Aktion? 
 

Name/n:  _______________________________________________________________________ 
 

Gefahren durch eine fehlende Notfallorganisation 
 

☐ Erste-Hilfe-Maßnahmen sind organisiert (z. B. Erste-Hilfe-Material, Notrufmöglichkeit, Ersthelfer, Verhalten bei 

Unfällen). 
 

☐ Der Brandschutz ist organisiert (z. B. Fluchtwege, Feuerlöscher, Brandschutzhelfer, Verhalten im Brandfall). 
 

☐ Bei Veranstaltungen im Freien ist man auf plötzliche Wetterumschwünge vorbereitet. 

Sind Mängel vorhanden, darf die Veranstaltung/Aktion erst beginnen, wenn diese beseitigt sind! 
 

Gefahren durch Geräte, Werkzeuge, Maschinen, Aufbauten etc. 
 

Werden Bühnen, Zelte, Hüpfburgen, Stände etc. fachgerecht aufgebaut? 
☐ ja     
 

☐ nein –  in diesem Fall darf die Veranstaltung/Aktion erst beginnen, wenn Mängel beseitigt sind! 
 

Genügen die eingesetzten Maschinen und Geräte den aktuellen Sicherheitsstandards und sind diese 
unbeschädigt? 
 

☐ ja        
 

☐ nein –  in diesem Fall darf die Maschine/das Gerät nicht zum Einsatz kommen! 
 

Werden für die eingesetzten Maschinen und Geräte die etwaig erforderlichen Schutzmaßnahmen 
gemäß der Bedienungsanleitung (oder ggf. der Betriebsanweisung) umgesetzt? 
 

☐ ja 
 

☐ nein –  in diesem Fall darf die Maschine/das Gerät erst zum Einsatz kommen, wenn die 
Schutzmaßnahmen  umgesetzt werden können! 

 

Gefahren durch die örtlichen Gegebenheiten 

Sind am Veranstaltungsort bzw. im Veranstaltungsbereich Gefahren vorhanden?  
 

☐ Bei Veranstaltungen im Freien sind keine Absturz- oder Stolpergefahren, keine Gefahren durch Bäume, den 
öffentlichen Verkehr oder durch Tiere und Insekten bekannt/erkennbar. 

 

☐ Bei Veranstaltungen in Räumen wird darauf geachtet, dass alle Verkehrswege sicher sind und stets in 
ausreichender Breite (Fluchtweg) freigehalten werden.  

 

Werden Gefahren erkannt, darf die Veranstaltung/Aktion erst beginnen, wenn diese beseitigt sind! 
 

Personenbezogene Voraussetzungen 

Sind die Personen, welche die Veranstaltung/Aktion durchführen, dafür geeignet? 
 

☐ Kenntnisse und Fähigkeiten sind für die jeweilige Tätigkeit vorhanden (z. B. Umgang mit Flüssiggas) 
 

☐ Physische Belastungen für Mitarbeitende werden möglichst geringgehalten. Bei der Verteilung der Aufgaben 
wird beachtet, dass die Mitarbeitenden dafür körperlich geeignet sind. 

 

☐ Jeder weiß was er zu tun hat und welche Schutzmaßnahmen zu beachten sind. 

Werden Probleme erkannt, darf die Veranstaltung/Aktion erst beginnen, wenn diese beseitigt sind!  

 

   


